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5. Teil
Systemnutzungsentgelt

1. Hauptstiick
Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte

Feststellung der Kostenbasis

8 48. (1) Die Regulierungshbehorde hat die Kosten, die Zielvorgaben und das Mengengerist von
Netzbetreibern mit einer jahrlichen Abgabemenge an Entnehmer von mehr als 50 GWh im Kalenderjahr
2008 von Amts wegen periodisch mit Bescheid festzustellen. Die Kosten und das Mengenger(st der
tbrigen Netzbetreiber kénnen von Amts wegen mit Bescheid festgestellt werden.

(2) Der Wirtschaftskammer Osterreich, der Landwirtschaftskammer Osterreich, der
Bundesarbeitskammer und dem Osterreichischen Gewerkschaftsbund ist vor Abschluss des
Ermittlungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Regulierungsbehérde hat deren
Vertretern Auskiinfte zu geben und Einsicht in den Verfahrensakt zu gewéhren. Wirtschaftlich sensible
Informationen, von denen die Vertreter bei der Ausubung ihrer Einsichtsrechte Kenntnis erlangen, sind
vertraulich zu behandeln. Die Wirtschaftskammer Osterreich sowie die Bundesarbeitskammer kénnen
gegen Entscheidungen der Regulierungsbehérde gemaR Abs. 1 wegen Verletzung der in § 59 bis § 61
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geregelten Vorgaben Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge geméR
Art. 133 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben.
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Fassung zuletzt geandert durch BGBI. | Nr. 174/2013

Zuletzt aktualisiert am
05.01.2026

Gesetzesnummer
20007045

Dokumentnummer
NOR40154974

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 2



	5. Teil
	Systemnutzungsentgelt

	1. Hauptstück
	Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte


